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Eingabe und Antrag in Bezug „Windpark Golzow“

Sehr geehrter Herr Großmann,

Hiermit machen ich eine zusätzliche Eingabe, führe zusätzlich Beschwerde und stelle folgende zusätzliche Anträge in Bezug des „Windparks Golzow“:
Eingabe:

1. Abstimmungsverhalten der Gemeindevertreter (Befangenheit etc.). Resultierender Verstoß gegen die GO § 28 in Verbindung mit dem GO- Kommentar 10.28 in Verbindung mit § 5 (4) GO in Verbindung mit § 39 GO.

Ich weise hier speziell auf den § 5 (7) der GO BRB hin. Dort ist eindeutig aufgeführt, das der § 5 (2 – 6) und somit resultierend und folgend der § 28 und §39 GO BRB auch für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan Anwendung findet.

Nach § 28 Absatz 6 sind Beschlüsse und Abwägungen unwirksam, wenn ein Verstoß für das Abstimmungsverhältnis entscheidend war. Ohne die Stimmen der nun vier festgestellten und somit befangenen Gemeindevertreter, hätte keine Beschlussfähigkeit vorgelegen. Von den an allen bisher durchgeführten Abstimmungen sind 4 GV von den anwesenden Gemeindevertretern nach § 28 befangen. Namentlich: 

Herr Voigt als Bruder eines Landverkäufers/ Verpächters, 

Frau Hollstein als Angestellte der Agrargenossenschaft ebenfalls Landverkäufer/Verpächter - in Bezug der Windkraftanlagen, 

Herr Bürgermeister Mahlow als Angestellter einer der Hausbanken (Volksbank Berlin eG – im deutschlandweiten Bankenverbund der Volksbanken e.G.) der „Germania Windpark GmbH & Co. KG“ und der „Windpark Golzow GmbH und Co. KG“,. 

Herr Mahlow als Bruder des Bürgermeisters.

Zwei Gemeindevertreter wurden schon in Bezug des Bebauungsplanes vom Amt Brück (in Person des Amtsdirektors) in der Gemeinderatssitzung am 27.12.2005 offiziell als Befangen erklärt. Die Abstimmung zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes musste – auf Antrag der Bürger der Gemeinde Golzow - aufgehoben und neu durchgeführt werden. Das Abstimmungsverhalten ist somit auch für den Flächennutzungsplan und des neuen Bebauungsplanes erheblich. Somit sind alle Abwägungen und anderen Beschlussfassungen zum Windpark Golzow für unwirksam zu erklären und neu durchzuführen.

2. Resultierend: Verhalten des Bürgermeisters der Gemeinde Golzow.

Der Bürgermeister ist laut Gesetz verpflichtet, vor Abstimmungen aller Art im Gemeinderat, die eventuelle Befangenheit der Gemeindevertreter (auch seine) zu eruieren und gegebenenfalls die betroffenen Gemeindevertreter in Bezug dieser Abstimmungen auszuschließen.

Das ist nicht erfolgt. Es wurde sogar von den Bürgern in den Gemeinderatssitzungen und auch schriftlich mehrfach darauf verwiesen, dass Befangenheiten – vor Abstimmungen - zu klären und Gemeindevertreter selber Ihre Verhältnisse zu überprüfen und offenzulegen haben.

Für mich ist es nicht mehr nachvollziehbar, wie ein Angestellter der Hausbank eines Investors und sein Bruder ständig – in Bezug aller Abwägungen und Beschlüsse - mit abstimmen.

Zwar sind die einzelnen Banken (Volksbank Nordmünsterland Rheine- und der Arbeitgeber von Herr Mahlow – Volksbank Berlin eG) regional relativ selbstständig, jedoch werden alle Banken unter dem gemeinsamen Dach der Volksbanken- Genossenschaft durch einflussreiche Persönlichkeiten bundesweit kontrolliert und geführt.

Hier geht es erster Linie nicht um eine Unerheblichkeit in Bezug der Abstimmungsergebnisse, sondern um einen klaren Rechtsverstoß. Herr Mahlow musste – als Kommunalprofi und auch nach den vorangegangenen Klärungen wissen, dass Er und sein Bruder nicht an den Besprechungen und Abwägungen teilnehmen dürfen. Somit wurde nun wiederholt vorsätzlich und in Verletzung des geltenden Rechts gehandelt.

Die Abwägungen zum Flächennutzungsplan und Bebauungsplan müssen aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Ich bitte um dementsprechende Untersuchungen und die Einleitung der rechtlich nötigen Schritte incl. der nötigen Konsequenzen.

3. Der Einwand der Bürger der Gemeinde Golzow, dass der Abstand der Windkraftan-

lagen zur Waldgrenze teilweise unter 200 m liegt, wurde mit dem Abwägungsvorschlag 

abgetan, dass Windkraftanlagen nicht in dem betreffenden § des Waldgesetzes 

erwähnt werden. Das ist richtig.

Jedoch werden 200 m Abstandsmaß von der Windkraftanlage zum Waldrand im „Teilregionalplan Wind Havelland Fläming“ ausdrücklich erwähnt. Ausnahmen wurden in den ausgelegten Antrags- und Genehmigungsunterlagen nicht erwähnt.

4. Im vorherigen Brief zum Bebauungsplan wurde von mir ausgeführt: 

Im Bebauungsplan wurden keine Zuwegungen für die Baufahrzeuge ausgewiesen. Der Hinweis der Bürger, dass dieser wichtige Punkt nicht ausgelegt wurde, wurde übergangen mit dem Abwägungsvorschlag:

„Die Wege wurde in dem Plan eingezeichnet.“

Das ist eine eindeutig vorsätzliche Unwahrheit. Sehr viele Bürger der Gemeinde Golzow haben Akteneinsicht genommen. Darunter auch Planer. Es wurden keine Wege ausgewiesen. Den Gemeindevertretern wurde ein vorsätzlich falscher Abwägungsvorschlag vorgelegt.

Somit fehlt ein wichtiger Punkt in der Bauleit- und Bauplanung und somit in der Auslegung.

Die Auslegung zum Bebauungsplan muss wiederholt werden. Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Ein großer Teil der Landbesitzer der betreffenden Flächen hat oder wird dem Investor die Überfahrt- Nutzungsgenehmigung schriftlich verweigern. Somit fehlt ein wesentlicher Punkt in Bezug der Errichtung des Windparks. Der Investor und der Planer muss die Zuwegungen ausweisen.

Die Auslegung und die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Ergänzend möchte ich hier ausführen und bemängeln:

Auf Anfrage teilte uns der Landesbetrieb Straßenwesen mit, dass niemals die ausgelegte Variante – in der Genehmigung LUA nun beigelegten Plänen (noch nicht durch die Golzower GV beschlossener Bebauungsplan) mit den dort vorhandenen 5 Zufahrten – genehmigt wurde. 

Es wurden nur 2 Zufahrten von der Bundesstraße genehmigt. 

Zusätzlich sollte ein separater Versorgungsweg neben der Bundesstraße gebaut werden.

Hier offenbart sich eines von vielen Beispielen der unprofessionellen, unvollständigen, falschen, fehlerhaften und in einigen Punkte auch äußerst frechen Antragsstellung durch den Investor. Hier wurden Genehmigungen durch ein Amt ignoriert und einfach eine vollkommen andere und – für den Investor - kostensparende Ausführung zur Genehmigung vorgelegt.

Da sich das LUA auf die Seriosität der Planer des Investors wohl verlassen hat, wurden vollkommen falsche Pläne genehmigt.

Ich bitte hier um Untersuchung des Sachverhaltes und die nötigen Konsequenzen.

5. Wie in Punkt 4. genannt muss auch hier der FNP überprüft, ergänzt, neu ausgelegt, abgewogen und beschlossen werden.

6. Im vorherigen Schreiben habe ich ausgeführt:

Weiterhin wurde durch die BI Gegenwind eruiert, dass die Germania Windpark GmbH den Windpark Golzow nicht mehr weiter führt und eine Ausgründung nur für den Windpark Golzow als „Windpark Golzow GmbH“ durchgeführt wurde.

Somit muss rechtlich überprüft werden, ob die Germania Windpark GmbH noch Vertragspartner der Gemeinde Golzow im Sinne des Stadtbaulichen Vertrages ist und wie sich die Haftbarkeit (Ausgleichszahlungen etc.) gestaltet.

Da die Ausgründung schon vor der Abwägung der Golzower GV am 02.04.2007 erfolgte, basiert die Abwägung zum Bebauungsplan vom 02.04.2007 auf Informationsmängel und fand unter falschen Voraussetzungen für die Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow statt.

Die Golzower GV sind über den Sachverhalt der Ausgründung, der Rechtslage und der Risiken offiziell und öffentlich zu informieren und können erst dann weitere Entscheidungen treffen. Das Amt Brück wird als Berater und Unterstützer der Gemeinde Golzow in Rechtsfragen gebeten diesen Sachverhalt zu prüfen, da hier erhebliche Gefahr für das Allgemeinwohl vorliegt. Wer ist der rechtmäßige Vertragspartner der Gemeinde Golzow? Wurde die Ausgründung ohne Information der Gemeinde Golzow durchgeführt? Wie verhält es sich mit der Gefahrenverteilung? Die Gemeinde Golzow ist vor möglichen Schaden zu schützen.

Weiterhin möchte ich ergänzen:

Nach Sichtung der Auskünfte über die Germania Windpark GmbH und Co. KG und der Windpark Golzow GmbH und Co. KG, wurde ein Firmengeflecht festgestellt, in dem 11 Mitarbeiter 13 Firmen (+ diverse Auslandsbeteiligungen) einem Jahresumsatz von 15.200.000,00 € in 2007, jedoch Verbindlichkeiten von fast 22.000.000,00 € gegenüberstehen. Mit wenigen Ausnahmen ist der alleiniger Geschäftsführer für 13 Unternehmen Herr Markus Tacke. Mit in 5 weiteren Ländern verbundenen Unternehmen. Wie schon ausgeführt mit 11 Mitarbeitern. Herr Tacke kontrolliert sich selber und somit den Geldfluss uneingeschränkt.

Seit Januar 2006 ist nur alleine die „Windpark Golzow GmbH und Co. KG der Planer und Betreiber des Windparks Golzow.

Nach dem Städtebaulichen Vertrag, muss der Investor den Wechsel des Planers und/ oder Betreibers (auch andere Änderungen) den Gemeindevertretern der Gemeinde Golzow zeitnah (innerhalb von 14 Tagen) anzeigen. Da die meisten GV von den Berichten über den Wechsel des Planers und Betreibers in der letzten GV- Sitzung im Juni 2007 vollkommen überrascht waren, wurde offenbar der Wechsel nicht angezeigt.

Somit wurde gegen die Informationspflicht der GV durch den Investor verstoßen.

Der Städtebauliche Vertrag ist somit hinfällig. Der Vertragspartner ist nicht mehr die Germania GmbH und Co. KG, sondern die Windpark Golzow GmbH und Co. KG. Mit der Windpark Golzow GmbH und Co. KG besteht jedoch kein Vertragsverhältnis.

7. Im vorherigen Schreiben habe ich ausgeführt:

Die Ausgleichsmaßnahmen für den Windpark Golzow von 500.000,00 € sollen auf dem Gebiet der Gemeinde Gollwitz durchgeführt werden.

Laut Aussage der Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow, kann die Gemeinde Golzow keine Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen ausweisen.

Dem wiederspricht die BI Gegenwind. Es ist den Bürgern der Gemeinde Golzow nicht bekannt, dass zu diesem Thema jemals eine Veranstaltung stattgefunden hat, oder in einer anderen Form dieses Thema geprüft und öffentlich ausgewertet wurde. 

Viele Bürger würden Teile Ihrer Grundstücke oder ganze Grundstücke für Ausgleichmaßnahmen zur Verfügung stellen. In Grüneiche nisten viele Störche. Die Bunkeranlagen oberhalb Grüneiche könnten noch besser als Fledermausquartiere hergerichtet werden. In Grüneiche und anderen Ortsteilen der Gemeinde Golzow könnten viele Hecken und Streuobstwiesen entstehen. Es wird aus diesen Gründen hier bezweifelt, dass die Gemeinde Golzow keine Flächen zur Verfügung stellen kann, da eine rechtmäßige Prüfung nicht bekannt ist und die privaten Grundstückseigentümer nicht beteiligt wurden.

Da hier ein Verfahrensfehler vorliegt und eine Verwendung der ca. 500.000,00 € Ausgleichsmaßnahmen für Golzow nicht nach Vorschrift und mit Einbeziehung der privaten Grundstücksbesitzer in Golzow überprüft wurde, ist dieses nachzuholen.

Zusätzlich ist aus diesem Grund die Auslegung und die Abwägung zum BBP und zum FNP aufzuheben und neu durchzuführen.

Aus diesem einen Punkt schon ersichtlich, ist die durch die EU- Umweltrichtlinie vorgeschriebene „Bürgerbeteiligung“ an den FNP und BBP Verfahren, äußerst wichtig.

Der Part „Flächenausweisung“ hätte in Zusammenarbeit mit den Bürgern und unter Einhaltung der EU- Umweltrichtlinie, schon rechtlich einwandfrei geklärt werden können. Nicht umsonst schreibt die EU- Umweltrichtlinie die Bürgerbeteiligung vor. Leider wurde diese Bürgerbeteiligung bei den bisherigen Bauleitverfahren „Windpark Golzow“ zum FNP und BBP nicht beachtet und somit gegen das verbindliche EU- Umweltrecht verstoßen.

Weiterhin führe ich aus:

Es gibt noch immer keine Aktionen der Gemeindevertretung mit z.B. Bekanntmachungen oder Aufrufen an die Bevölkerung, Ländereien zur Verfügung zu stellen. Auch die Gemeinde müsste ihre Besitzungen überprüfen. Bislang wurden keine Aktivitäten verzeichnet.

Weiterhin führe ich zusätzlich am 04.07.2007 aus:

Dementsprechende Schritte in Bezug der Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen aber auch der geforderten funktionserhaltenden Maßnahmen sind VOR BAUBEGINN zu planen, zu genehmigen und ABZUSCHLIEßEN!
Funktionserhaltende Maßnahmen sind bisher in den Antragsunterlagen noch nicht einmal erwähnt worden. Geschweige denn bisher geplant. Das ist ein erheblicher Verfahrensfehler.

Genehmigungen aller Art, sollte vor dem Abschluss aller Maßnahmen nicht erfolgen.

Das ist ansonsten ein erheblicher Verstoß gegen das verbindliche EU- Umweltrecht.

Der Gemeinde Golzow entgehen so erhebliche Mittel für funktionserhaltende Maßnahmen.

Die könnten z.B. für die Renaturierung von ehemaligen Teichen und heutige versiegelten Müllkippen (ehemalige wassergefüllte Tongrube in Pernitz oder die Entsieglung von Nebenstraßen und damit verbundene Schaffung von entsiegelten Verbindungsstraßen-, Gehweg-, und Radwegoberflächen dezentral) eingesetzt werden.

8. Antrag an die Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow und das Amt Brück – zur Lösung der Meinungsverschiedenheiten, in Bezug der Genehmigung einer moderaten Lösung. Vorschlag BI: 

Die BI schlägt seid fast 5 Jahren vor, einen Konsens zu finden. Dieser würde in der Errichtung von 6 Anlagen mit der Maximalhöhe von 100 m liegen. Der Standort wäre auf der Straßenseite in Richtung Prützke (incl. Standort auf dem Gemeindeland – diese Anlage mit max. 80 m Höhe ). Somit würde der Höhenzug oberhalb Grüneiche ein wenig frei bleiben und die Flugbewegungen von Tausenden Zug- und Rastvögel nicht zu sehr beeinträchtigt werden. Auch die Störche und hunderte Fledermäuse, die oberhalb Grüneiche auch teilweise in den Bunkeranlagen nisten, würden relativ geschützt bleiben. Störche und Fledermäuse tauchen in dem Umweltbericht der Germania leider nicht auf. Da es keine wirkliche Erfassung durch das LUA (durch deutsche Gesetze vorgeschrieben) und keine Prüfung (nach EU- Richtlinie vorgeschrieben) des Umweltberichtes gibt, können die leider unrichtigen und verfälschten Darstellungen auch nicht berichtigt werden. 

Auch bitten wir Sie, sich für eine Einzelfallprüfung (laut Bundesverwaltungsgericht) in Bezug der „optischen etc. Beeinträchtigung“ einzusetzen. Nicht nur Störche und Fledermäuse sind wichtig - auch wir Bürger.

9. Wir bitten Sie um vollständige Heilung und stellen die weiteren und ergänzenden Anträge (wir weisen hier auf die neueste deutsche- und EU- Rechtssprechung und die Forderungen und die vorgeschrieben Form/ Inhalt der Auslage des direkt wirkenden EU- Umweltrechtes und auch des EU- Wettbewerbsrechtes hin):

1. Aufhebung der Abwägungsbeschlüsse und der Satzungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan,

2. Erneute und vollständige Auslegung des Flächennutzungsplans und des 

    Bebauungsplanes mit Umweltbericht, Prüfung Umweltbericht und nach erfolgter 

    Bürgerbeteiligung – Siehe das direkt auf Deutschland wirkende EU- Umweltrecht 

    und die rechtskräftige Verurteilung Deutschlands zu diesem Thema,

3. Entwicklung eines Bebauungsplanes aus dem dann in Kraft tretenden neuen und 

    richtig ausgelegten FNP mit Auslage des vollständigen Umweltberichtes incl. 

    Prüfung und der gesetzlich geforderten Bürgerbeteiligung,

4. Maßnahmen gegen den Bürgermeister der Gemeinde Golzow und Maßnahmen 

    gegen die befangene Gemeindevertreter mit dem Ergebnis der Untersagung 

    von weiteren Amtsgeschäften. Es ist anzuweisen, dass die Amtsgeschäfte der 4 

    GV ruhen zu lassen sind. Ich weise hier nochmals darauf hin, dass hier durch den 

    Bürgermeister der Gemeinde Golzow und seines Bruders (befangen) wider 

    besseren Wissen und Gewissen vorsätzlich und wiederholt das Gesetz miss-

    achtet wurde. 

    Auf jeden Fall ist festzustellen und anzuweisen, dass die betreffenden o.g. 4 

    Gemeindevertreter sich nicht mehr an den Abstimmungen zum Windpark Golzow

    beteiligen dürfen.

5. Unwirksamkeit des Städtebaulichen Vertrages wegen Täuschung der GV durch

    den ehemaligen Vertragspartner Germania WP GmbH und neuen Planer/ Be-

    treiber „Windpark Golzow GmbH und Co. KG“. 

    Einleitung strafrechtlicher Schritte gegen die Verantwortlichen der Germania 

    Windpark GmbH wegen vorsätzlicher Täuschung von Mandatsträgern und Ämtern 

    etc.. Auch in Bezug der falsch und unvollständig ausgelegten Antragsunterlagen

    zum FNP und FP (siehe Landesbetrieb Straßenwesen - als ein Beispiel).

    Auch sollten die Berechnungen des Investors in Bezug der Windhöffigkeit über-

    prüft werden. Ich bereite zur Zeit dementsprechende Schritte vor. Die Maximal-

    Einspeisesubventionen könne nur gezahlt werden, wenn ein bestimmtes Ergebnis

    in Bezug des Referenzertrag nachgewiesen wird. In Bezug der Windhöffigkeit

    spielt der Windpark Golzow nur in der dritten Liga. Das heißt, dass alle bisherigen

    viel windhöffigeren Standorte – der ersten und zweiten Liga - bereits belegt 

    wurden. Ich zweifle die Richtigkeit der Berechnungen-  in Bezug des „Windparks 

    Golzow“ - an. Gleiches wurde ja auch von mir in Bezug der fehlerhaften oder 

    sogar fehlenden Schallberechnungen des Summenschallpegels nach TA- Lärm 

    Ihnen und dem LUA angezeigt. 

6. Ich verlange eine Europaweite Ausschreibung der genehmigten Windradstand-

    orte, da angefangen von dem Regionalplan bis zum Bebauungsplan erhebliche 

    europäische Fördermittel geflossen sind. 

    Ich bringe hier zur Anzeige und widerspreche hier der Vorgehensweise, dass nur

    ein Windparkinvestor – ohne europaweite Ausschreibung der genehmigten 

    Flächen im Rahmen des Windparks Golzow bauen darf. 

    Das ist ein klarer Verstoß gegen das EU- Wettbewerbsrecht. Das betrifft nicht die 

    Planung, die der Investor auf Eigen Rechnung und auf eigene Gefahr laut (des 

    nun hinfälligen ) Städtebaulichen Vertrag rechtssicher und täuschungsfrei aus-

    zuführen hat.

7. Ich bitte hier das Verfahren „Flächenausweisung für Ausgleichsmaßnahmen“

     zum FNP und/ oder BBP unter der Einhaltung der EU- Umweltrichtlinie – Bürger-

     beteiligung und einwandfrei rechtmäßig durchführen zu lassen.

8. Ich bitte den – in der BI Gegenwind - schweren Herzens ausgehandelten 

    Kompromissvorschlag für 5 Anlagen max. 100 m und 1 Anlage max. 80 m, im

    Gemeinderat abzuwägen zu lassen und den Bürgern in Golzow entgegenzukom-

    men. Im Zuge dessen, würde ich und die BI Gegenwind auch auf die 

    Rücknahmen, Neuauslegungen und erneute Abwägungen / Beschlüsse zum FNP 

    und BP verzichten. Alle Eingaben und Beschwerden und vorbereiteten Klage-

    erhebungen würden zurückgenommen bzw. nicht eingereicht werden. 

9. Antrag auf Neuverhandlung in Bezug der pacht des Pachtgrundstückes der 

    Gemeinde, auf Grundlage des Marktes und eines deutschen Referenz- Pachtbe
    Trages (Referenzpacht mindestens 18.000,00 €/anno in Ostdeutschland in einem 

    vergleichbaren Gebiet).

10. Es ist Vorsicht abgebracht in Bezug der Rückbausicherheiten. 

    Der Firmenverbund der Germania Windpark GmbH und Co. KG und erst recht 

    nicht der Windpark Golzow GmbH und Co. KG, bieten keinerlei wirkliche reale 

    Sicherheiten. Es sind Bankbürgschaften in Höhe von 180.000,00 €/ WEA bei der 

    Bank der Gemeinde zu hinterlegen. Für die Bankbürgschaften und die Rückbau-

    absicherung ist die Baubehörde des Landkreises gesetzlich zuständig. 

    An die Behörde ist ein dementsprechender Brief zu richten, um im Falle eines 

    Konkurses des Windparke Golzow (mit welchem Eigentümer dann auch immer) 

    die Gemeinde Golzow rechtsicher gestellt ist.

11. Die Bekanntmachungen nach Bimsch wurden nicht richtig durchgeführt.

    Dort ergehen noch zusätzlich Beschwerden von Bürgern dieser Gemeinde.

    Ich erlaube mir hier den Hinweis und Äußere die Bitte, dass alle Arten von Be-

    kanntmachungen zu Bauvorhaben privilegierter oder anderer Art, in allgemein 

    zugänglichen Tageszeitungen - in der betreffenden Region - zu erfolgen hat. 

    Das ist in Bezug des Windparks Golzow niemals geschehen.

13. Da nun die Rechtslage komplex und unübersichtlich ist, bitte ich um die 

Verpflichtung des RA Dr. Otto zur Beratung der Gemeinde. Dr. Otto war bereits 

der Berater der Gemeindevertreter und kennt sich somit am besten mit den be-

treffenden Sachverhalten aus. Es besteht die große Gefahr, dass die Gemeinde 

und Ihre Bürger übervorteilt oder Schaden für die Allgemeinheit zugefügt werden 

soll.

Die Gemeinde Golzow hat immer noch die Möglichkeit einen moderaten Rahmen für einen Windpark zu schaffen. Auch die Genehmigung vom LUA stützt sich auf die Unterlagen des Bebauungsplans – beraten und noch nicht beschlossen durch die Golzower Gemeindevertreter. Der Bebauungsplan muss nicht neu ausgelegt werden, da die Anlagen nur in der Höhe verkleinert und die Anzahl minimiert wird. Die Stellplätze der 6 Anlagen bleiben identisch. Das ist auch ohne „Neuauslegung“ vor Ort in den Plänen zu ändern/ zu streichen und zu beschließen. Jedoch sind die Zufahrten nach Vorgaben des Landesbetriebes auszuführen. Die Abstandsmaße sind einzuhalten. Die GV sind nicht mehr an der städtebaulichen Vertrag in Hinsicht Höhen und Anzahl gebunden. Somit wäre der Windpark Golzow beschlossen.

Ich erlaube mir hier noch auf eine – für die Gemeinde Golzow – sehr gefährliche Praxis der

Windkraftplaner und –Betreiber hinzuweisen.

Es ist Usus und in vielen anderen Windparks so geschehen, dass die Errichter einen Antrag an die Behörden stellen, die Naben der Windräder höher zu setzen und im Gegenzug die Rotordurchmesser zu verkleinern. So auch geschehen im Bimsch- Antrag an das LUA zum „Windpark Golzow“. Dies geschehe angeblich aus menschlichen und technischen Gründen.

Die Realität sieht dann – so geschehen in anderen Windparks- folgendermaßen aus:

Der Errichter der Anlagen baut die WEA mit den höheren Nabenhöhen und aus „Versehen“ leider auch die falsche Rotorblätter an. Diese sind dann den neuen Höhen optimal angeglichen. Im Falle des „Windparks Golzow“ wären das denn statt 147 m gestatteter Maximalhöhe dann sagenhafte 180 m Höhe. Natürlich aus Versehen.

Da jedoch dann vollendete Realitäten geschaffen wurden und die Windkraft privilegiert ist, bleiben die viel zu hohen WEA stehen. Eine im Vergleich lächerliche Strafzahlung muss lediglich geleistet werden.

Ich bitte Sie hier, besonders Obacht zu geben. Ich werde mich im Falle solcher Machenschaften „aus Versehen“ dementsprechend verhalten.

Ich bin in Deutschland und Europa in Verbindung mit vielen Fachleuten aus Politik, Wirtschaft und des Rechts. Ich schütze unsere Heimat vor Missbrauch. Helfen Sie bitte mit, eine moderate Lösung zu finden.

Sorgen Sie mit Ihrer Autorität und mit Ihrem Einfluss für eine vollständige Heilung der 

Fehler. 

Ich bitte Sie um Anwendung des geltendem EU- Umweltrechtes und Beachtung der EU- und deutschen Rechtssprechung. Binden Sie die betroffenen Bürger nach EU- Umweltrichtlinie und auch darüber hinaus mit ein. 

Ich verweise hiermit auf die bisher ignorierten fast 800 Unterschriften der Bürger der Gemeinde Golzow, gegen einen überdimensionalen Windpark.

Die Golzower Bürger haben diese Unterschriften nicht vergessen.

Für eine Antwort habe ich mir den 12.07.2007 notiert.

mit freundl. Grüßen


i.A. vieler Bürger der Gemeinde Golzow und der BI Gegenwind Golzow

Wolfgang Neumann

Verteiler: GV Golzow, 




Wolfgang Neumann


Brandenburger Str. 49, 14778 Golzow


Telefon	:	(033835) 41 45 5


Telefax	:	(033835) 41 45 8


Funktel.	:	(0170)   7448540


Email	: WNeumannBueroGMM@aol.com	




















Amt Brück am 29.06.2007
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